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Zu der VOn den Abgeordneten DrG 'Bauer und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates vom 11. Juni 1975 

gemäß § 7lJes GOG eingebrachten An~rage Zl~ 2180/ 

J-NR/1975 beehre ich mich mitzuteilen: 

.Die Planung und der Bau einer Universitätsklinik ist 

keine Angelegenheit, die Gegenstand der Vollziehung 

des Bundesministeriurns für Gesundheit und Umwelt­

schutz im Sinne des Artikel 52 B-VG ist .. 

Hinsichtlich der Erfordernisse des Wiener Aligemei-

. nenKrankenhau~es als Universitätsklinik ist vielmehr 

das Bundesministerium .für Wissenschaft und F.orschung 

zuständ{g., während sich .für die Detailplanung und 

Dur~hrUhrung des Baues.der genannten Krankenanstalt 

als Hochbau des Bundes eine Kompetenz des Dundesmi­

nisteriums .für Bauten und Technik und schließlich 

.für Fragen der Finanzierung, soweit Bundesmittel 

herangezogen werden, eine Kompetenz des Bundesmini­

steriums .für Finanzen ergibt. 

Vom Standpunkt einer vorausschauenden Planung einer 

gleichmäßigen medizinischen Betreuung der österrei­

chischen Bevölkerung in Krankenanstalten hat. das 
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Bundesministerium für Gesundheit und 'Umweltschutz 

unter Bedachtnahme auf die mit der 2. Novelle zum 

Krankenanstaltengesetz des Bundes aufgestellten 

Grundsätze einen Österreichischen Krankenanstalten­

plan ausgearbeitet. 

Da~ Projekt des Neubaue~ des Wiener Allgemeinen 

Kranke~hauses als Schwerpunktkrankenanstalt und 

als Universitätsklinik entspricht den ih diesem . 
Plan sowie in den Bestim~ungen des Krankenanstalten-, 

gesetzes für derartige Einrichtungen aufgestellten 

Erfordernissen. 

Der Bundesminister: 
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